
Beschluss-Nummer: 0515/2013

Neufassung der Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt  
Schönebeck (Elbe) (Obdachlosensatzung)

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß Anlage die Neufassung der 
Satzung über die Unterbringung Obdachloser in der Stadt Schönebeck (Elbe) (Obdach-
losensatzung).

Haase
Oberbürgermeister

Neufassung der Satzung über die Unterbringung Obdachloser
in der Stadt Schönebeck (Elbe)

(Obdachlosensatzung)

Präambel

Auf Grund der §§ 6, 8 und 44 (3) Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. 
LSA S. 383) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck 
(Elbe) in seiner Sitzung am 14.02.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Rechtsnatur

(1)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) betreibt Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Ein-
richtung in der Form einer unselbstständigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Die-
se öffentliche Einrichtung dient der vorübergehenden Unterbringung Obdachloser 
und von Obdachlosigkeit bedrohter Personen.

(2)   Weiterhin dient die Einrichtung der vorübergehenden Unterbringung in Not gera-
tener Personen, die durch Naturgewalten und Katastrophen ihre Unterkünfte nicht 
mehr benutzen können.

(3)   Die Unterkünfte der öffentlichen Einrichtung stellen keine Wohnungen im Sinne 
des Art. 13 des Grundgesetzes dar. Eine ordnungsgemäße Ummeldung des Wohn-
sitzes bei der Meldebehörde ist durch den Benutzer der Einrichtung innerhalb einer 
Woche vorzunehmen.

(4)   Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann Dritte ganz oder teilweise als Verwaltungshelfer 
mit der Betreibung der öffentlichen Einrichtung beauftragen.

§ 2
Benutzungsrecht

(1)   Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 
auf die Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auf die Zuweisung von 
Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht.

(2)   Benutzer der öffentlichen Einrichtung sind die Personen, die durch schriftliche 
Einweisungsverfügung unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs in die Ob-
dachlosenunterkünfte eingewiesen worden sind.

(3)   Bei unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit im Fall einer Katastrophe oder 
einem anderen die Wohnqualität bedrohenden Ereignis, kann die Einweisung durch 
die Stadt Schönebeck (Elbe) mündlich erteilt werden. Die Einweisung ist unver-
züglich schriftlich nachzuholen. Die Pflicht des Benutzers, sich selbst um eine an-
gemessene Wohnung zu kümmern, wird durch die Einweisung in die Obdachlosen-
unterkunft nicht berührt.

(4)   Die Aufnahme in die Unterkunft ist nur für Personen möglich, die zur eigenständigen 
Selbstversorgung in der Lage sind. Personen, die unter Einwirkung von Stoffen stehen, 
die das Bewusstsein beeinträchtigen, wird die Unterbringung verwehrt. Im Zweifelsfall 
ist eine ärztliche Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit auf Anforderung vorzulegen.

(5)   Hilflose Personen, die in der Stadt Schönebeck (Elbe) aufgefunden werden, können 
auf Grund fehlenden medizinischen Pflegepersonals nicht in eine Unterkunft auf-
genommen werden. Sie sind von der zuführenden Person oder Behörde umgehend 
einer medizinischen Einrichtung zuzuführen. Anderenfalls wird die Zuführung von 
den zuständigen Mitarbeitern der Stadt Schönebeck (Elbe) oder den beauftragten 
Dritten veranlasst.

(6)   Personen, die den Anschein eines Verdachtes auf Befall mit infektiösen Krankheits-
erregern oder Parasiten erwecken und sich nach Aufforderung keiner sofortigen 
ärztlichen Untersuchung und/oder Behandlung unterziehen, werden nicht aufge-
nommen bzw. von der Unterbringung ausgeschlossen.

(7)  Die maximal dreitägige Aufnahme sogenannter Durchreisender ist mit Einwei-
sungsverfügung möglich, sofern die Person nicht unter der Einwirkung von Stoffen 
steht, die das Bewusstsein beeinträchtigen. Im Zweifelsfall ist eine ärztliche Bestä-
tigung der Gewahrsamsfähigkeit auf Anforderung vorzulegen.

§ 3
Beginn und Ende der Nutzung

(1)   Das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
der Benutzer die zugewiesene Unterkunft bezieht.

(2)   Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche Verfügung 
der Stadt Schönebeck (Elbe). Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der 
Verfügung angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungs-
verhältnis mit der Räumung der Unterkunft.

(3)   Die Rechte und Pflichten der Benutzer bestimmen sich nach dieser Satzung, einer 
Hausordnung sowie einer Brandschutz- und Havarieordnung. Die Hausordnung 
und die Brandschutz- und Havarieordnung sind nicht Bestandteil dieser Satzung. 
Mit dem Tag des Einzugs erkennt der Benutzer die Bestimmungen der jeweils gül-
tigen Obdachlosensatzung, der Hausordnung und der Brandschutz- und Havarie-
ordnung an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. Die Regelungen gelten für 
die Besucher dieser öffentlichen Einrichtung entsprechend.

(4)   Gründe für die Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind insbesondere, wenn
 – der Tod des Benutzers eingetreten ist,
 – der Benutzer sich ein anderes Unterkommen verschafft hat,
 –  die Unterkunft ohne schriftliche Zustimmung zu anderen als zu Wohnzwecken genutzt 

wird oder auch nach Abmahnung zur Aufbewahrung von Hausrat verwendet wird,
 –  der Benutzer schuldhaft versäumt hat, die Nutzungsgebühr in Höhe von zwei 

Monatsraten zu entrichten,
 – der Benutzer auch nach Abmahnung weiterhin aggressiv handelt.
(5)   Der Benutzer ist verpflichtet, die Unterkunft mit allen eingebrachten Gegenständen 

sofort zu räumen, sobald das Benutzungsrecht beendet ist. Ist der Aufenthaltsort des 
Benutzers nicht bekannt oder nicht mit angemessenem Aufwand zu ermitteln, kann die 
Stadt Schönebeck (Elbe) die in der Unterkunft zurückgelassenen Gegenstände auf Kos-
ten des ehemaligen Benutzers räumen, verwahren oder in Verwahrung geben. Die Stadt 
Schönebeck (Elbe) haftet in diesem Fall nicht für den Zustand der Verschlechterung, 
den vollständigen oder teilweisen Untergang oder den Verlust der Gegenstände. Die 
Stadt Schönebeck (Elbe) ist gemäß § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und 
in entsprechender Anwendung der §§ 979 bis 982 BGB berechtigt, die Gegenstände zu 
verwerten bzw. zu entsorgen. Der ehemalige Benutzer hat die Kosten zu tragen.

§ 4
Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht

(1)   Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Per-
sonen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden.

(2)   Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet, den ihm zugewiesenen Raum und das 
überlassene Zubehör pfleglich zu behandeln und nicht zu beschädigen.

(3)   Veränderungen an der zugewiesenen Unterkunft und dem überlassenen Zubehör 
dürfen nicht vorgenommen werden.

(4)  Dem Benutzer ist es untersagt,
 1. Umbauten, Anbauten oder Einbauten in der Unterkunft vorzunehmen,
 2. Tiere, auch vorübergehend, zu halten,
 3. in der Unterkunft Kraftfahrzeuge und Fahrräder abzustellen,
 4.  die Ruhe zu stören, insbesondere durch Trinkgelage oder zu lauten Betrieb von 

Fernseh-, Radio- oder anderen Musikgeräten,
 5. in der Unterkunft zu rauchen, Alkohol oder Drogen zu konsumieren.
(5)   Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt Schönebeck 

(Elbe), wenn er auf den vorgesehenen Parkplätzen und Einstellplätzen ein Kraft-
fahrzeug abstellen möchte.

(6)   Zur Überwachung der Einhaltung, der sich aus dieser Satzung und aus der Haus-, Ha-
varie- und Brandschutzordnung ergebenen Pflichten, ist den Beauftragten der Stadt 
Schönebeck (Elbe) sowie den beauftragten Dritten das Betreten der Unterkunftsräu-
me in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr zu gestatten. Liegen besonders begründete 
Gefahrensituationen vor, dürfen die Unterkünfte zu jeder Zeit betreten werden.

(7)   Die Beauftragten der Stadt Schönebeck (Elbe) sowie die beauftragten Dritter sind 
befugt, den Benutzern Weisungen zur Nutzung der Unterkunft zu erteilen. Dies gilt 
auch gegenüber den Besuchern der öffentlichen Einrichtung.

(8)   Bei Verstößen gegen diese Satzung, gegen die Hausordnung oder gegen die Brand-
schutz- und Havarieordnung und/oder einer erheblichen Störung des Zusammen-
lebens sowie bei Tätlichkeiten gegenüber Benutzern der Obdachlosenunterkunft 
oder Beauftragten der Stadt Schönebeck (Elbe) oder den beauftragten Dritter ist der 
Oberbürgermeister bzw. der beauftragte Verwaltungshelfer berechtigt, sein Haus-
recht dahingehend auszuüben, Hausverbote befristet oder unbefristet zu erteilen.

§ 5
Haftung für Schäden

(1)   Die Benutzer haften nach den Bestimmungen des BGB für alle Schäden an den 
Unterkunftsanlagen, insbesondere an den ihnen überlassenen Räumen und den Ge-
meinschaftseinrichtungen soweit sie von ihnen oder von Dritten verursacht werden.

(2)   Die Haftung Dritter wird hiervon nicht berührt. Für Personen- und Sachschäden, 
die den Benutzern der Obdachlosenunterkunft, den in ihrer Gemeinschaft lebenden 
Personen oder ihren Gästen durch Dritte zugefügt werden, haftet die Stadt Schöne-
beck (Elbe) nicht.

(3)   Die Haftung der Stadt Schönebeck (Elbe) sowie die Haftung der von ihr beauftrag-
ten Dritten gegenüber den Benutzern und Besuchern der Obdachlosenunterkunft 
wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die 
Benutzer einer Unterkunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig zufügen, über-
nimmt die Stadt Schönebeck (Elbe) keine Haftung.

§ 6
Verwaltungszwang

Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden und gegen sie 
verstoßen wird, kann der auf die Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes gerich-
tete Verwaltungsakt gemäß des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in Verbindung mit § 71 des Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVG LSA) mit den Zwangsmitteln 
des § 54 SOG LSA durchgesetzt werden.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Absatz 7 GO LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

 1.  entgegen § 4 Absatz 1 den als Unterkunft überlassenen Raum anderen überlässt 
oder den überlassenen Raum zu anderen als zu Wohnzwecken nutzt,

 2.  entgegen § 4 Absatz 2 den ihm zugewiesenen Raum oder das überlassene Zube-
hör beschädigt,

 3.  entgegen § 4 Absatz 4 Umbauten, Anbauten oder Einbauten in der Unterkunft 
vornimmt oder Tiere, auch vorübergehend, hält oder Kraftfahrzeuge oder Fahr-
räder in der Unterkunft abstellt oder die Ruhe durch Trinkgelage oder zu lauten 
Betrieb von Fernseh-, Radio- oder Musikgeräten stört oder in der Unterkunft 
raucht, Alkohol oder Drogen konsumiert,

 4.  entgegen § 4 Absatz 6 den Beauftragten der Stadt oder den beauftragten Dritten das 
Betreten der Unterkunftsräume in der Zeit von 6.00 bis 22.00 Uhr nicht gestattet,

 5.  entgegen § 4 Absatz 7 den Weisungen der Stadt oder der beauftragten Dritten 
nicht nachkommt,

(2)   Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 6 Abs. 7 Satz 2 GO LSA mit einer Geldbuße 
bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

§ 8
Benutzungsgebühr

Für die Benutzung der Unterkunft wird eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Höhe der 
Benutzungsgebühr bestimmt sich nach der jeweils gültigen Satzung der Stadt Schönebeck 
(Elbe) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Schönebeck/Elbe über die Benutzung der Gemein-
schaftsunterkunft für Obdachlose der Stadt Schönebeck/Elbe in der Geschwister-Scholl-
Straße 143b (Benutzungssatzung Obdachlosenunterkunft) vom 7. Dezember 2001, veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 11. Dezember 2001, außer Kraft.

Schönebeck (Elbe), den 15.02.2013

Haase
Oberbürgermeister

                                                      

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in der Sitzung am 14.02.2013 nach-
folgende Beschlüsse gefasst, die hiermit bekannt gegeben werden.

Beschluss-Nummer: 0516/2013
Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe)
Der Stadtrat stellt entsprechend § 41 Absatz 1, Nummer 1 GO LSA das Ausscheiden 
von Herrn René Wölfer aus dem Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) auf Grund seines 
Schreibens vom 21.12.2012 fest.

Haase
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0504/2013
Umsetzung der Maßnahme „Abfanggraben parallel zur B246a“ im Zuge des Flur-
bereinigungsverfahrens B246a
Der Stadtrat beschließt als Willensbekundung, dass die Stadt Schönebeck (Elbe), zur 
Reduzierung von Vernässungen aufgrund hoher Grundwasserstände, gemeinsam mit 
den angrenzenden betroffenen Kommunen Calbe, Barby und Bördeland den „Abfang-
graben parallel zur B246a“ im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Ortsumgehung 
Schönebeck B246a weiter betrachtet und die bauliche Realisierung vorbereitet.

Haase
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0505/2013
Änderung des Schulnamens der Grundschule „Dr. Salvador Allende“ auf Antrag 
der Gesamtkonferenz der Schule
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Schulnamens der Grundschule „Dr. Salvador 
Allende“ vorbehaltlich der Zustimmung durch das Landesschulamt im Einvernehmen mit 
dem Beschluss der Gesamtkonferenz der Grundschule in Grundschule „Dr. Tolberg“.

Haase
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0506/2013
Bebauungsplan Nr. 60 „Paulstraße“
Einleitungsbeschluss
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 

die Einleitung des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 60 „Paulstraße“. Das Plangebiet 
ist auf dem beiliegenden Übersichtsplan zum Einleitungsbeschluss dargestellt.

Haase
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0514/2013
Aufhebung des Sperrvermerkes für die Straßenzustandsermittlung durch den 
Städtischen Bauhof - MOSA 2012
Der Stadtrat beschließt, die finanziellen Mittel für die Straßenzustandsermittlung MOSA 
in Höhe von 18.700,00 d in der Haushaltsstelle 63100.65580, die in der Stadtratssit-
zung vom 19.07.2012 auf Antrag der SPD Fraktion mit einem Sperrvermerk versehen 
wurden, freizugeben und den Sperrvermerk aufzuheben.

Haase
Oberbürgermeister

Beschluss-Nummer: 0519/2013
Abwägungsbeschluss
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 59 „CWS Solarpark“
Der Stadtrat beschließt: Die im Rahmen des Verfahrens nach öffentlicher Auslegung 
gemäß § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 (2) BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung Nr. 59 „CWS Solarpark“ eingegangenen Stellungnahmen hat der Stadtrat 
gemäß § 1 (7) BauGB geprüft. Die Abwägungstabelle ist als Ergebnis Bestandteil des 
Beschlusses. Das Abwägungsergebnis wird für die Aufnahme in die Planfassung für 
den Satzungsbeschluss bestimmt.

Haase
Oberbürgermeister

Die Abwägungstabelle bezüglich Beschluss-Nummer: 0519/2013 liegt während der 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung der Stadt Schönebeck (Elbe) im Stadtplanungs- 
und Stadtentwicklungsamt aus.

Beschluss-Nummer: 0521/2013
Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0406/2012 vom 29.03.2012
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss-Nummer: 
0406/2012 vom 29.03.2012 folgende Änderung in der namentlichen Zusammensetzung 
der beschließenden Ausschüsse:

 Hauptausschuss Mitglied Herr Steffen Behm

 Betriebsausschuss 
Mitglied  Frau Petra Grimm-Benne„Kur- und Gesundheitsverwaltung“

Haase
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung
In der Stadt Schönebeck (Elbe) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/
eines Gerätewartin/Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schöne-
beck (Elbe) zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
–  Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft aller vorhandenen Lösch- und Son-

derfahrzeuge
– Überwachung und Kontrolle aller prüfpflichtigen Schutz- und Einsatzgeräte
–  Wartung, Pflege und Reparatur der vorhandenen Feuerwehrgeräte und Ausrüstungs-

gegenstände in allen Stadtteil- und Ortsfeuerwehren der Stadt Schönebeck (Elbe)
Voraussetzung ist ein Realschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss sowie ein 
handwerklich-technischer Berufsabschluss.
Weitere Voraussetzungen sind:
– Abgeschlossene Ausbildung zum Maschinisten FFW,
– Abgeschlossene Ausbildung zum Truppführer FFW,
–  Ausbildung zum Gerätewart freiwillige Feuerwehr mit Abschluss und zum Maschi-

nist für Hubrettungsfahrzeuge ist gefordert bzw. die Ausbildungen müssen kurzfristig 
realisiert werden.

Die Führerscheinklassen C und CE sind erforderlich.
Der Bewerber bzw. die Bewerberin muss weiterhin ein aktives Mitglied der Einsatzab-
teilung der FFw Schönebeck (Elbe) sein.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden bei einer Vergütung mit der Entgelt-
gruppe 5 TVöD.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind bis einschließlich 06.03.2013 erbeten an die
Stadt Schönebeck (Elbe)
Personalamt
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe).

Haase
Oberbürgermeister
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